
Für ein Einsparvolumen von 60 Millionen 
Euro jährlich – das entspricht perspekti-
visch gerade einmal 0,14 Prozent der er-
warteten Gesamtentlastung nimmt man 
verheerende Spätfolgen in Kauf. Unbehan-
delte KFO-Krankheitsbilder erschweren 
die Mundhygiene und können langfristig 
zu Karies und Gingivitis/Parodontitis oder 
auch zu CMD-Problemen führen. 

Wenn Versorgung zur Frage  
des Wohnortes wird

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung (KZBV) geht von 921 000 Jungen und 
Mädchen aus, die ihren Behandler ver-
lieren werden – besonders im ländlichen 
Raum. Demnach wären in Bayern meh-
rere Landkreise kieferorthopädisch unter-
versorgt. Medizinische Versorgung darf 
aber nicht eine Frage des Wohnortes sein. 

Der feine Unterschied zwischen 
berufsfähig und berufsfertig

Dem Vorschlag fehlt die fachliche Grund-
lage. Die Zahnmedizin ist in Deutschland 
als einheitlicher Heilberuf ausgestaltet. Die 
zahnmedizinische Ausbildung vermittelt 
grundlegende Kompetenzen in Diagnos-
tik, Indikationsstellung und Therapie aller 
Bereiche unseres Fachgebietes. Der appro-
bierte Zahnarzt ist nicht nur berufsfähig, 
sondern rechtlich und praktisch berufs-
fertig, er darf seinen Beruf eigenverant-
wortlich ausüben, ohne dass irgendein 
Teilgebiet a priori ausgeschlossen wäre.

Natürlich wird und darf er nur solche Be-
handlungen vornehmen, für die er persön-
lich qualifiziert ist. Versorgungsqualität 
wird aber nicht durch formale Ausschlüsse, 

sondern durch Fort- und Weiterbildung, 
berufsrechtliche Sorgfaltspflichten, Haf-
tungsverantwortung sowie rechtzeitige 
Überweisung bei Überschreitung der ei-
genen Kompetenzgrenzen sichergestellt. 

Den Anfängen wehren!

Der geplante Fachzahnarztvorbehalt ist 
daher – über die aktuelle KFO-Thematik 
hinaus – ein brutaler Angriff auf unsere 
Approbation insgesamt. Unser Berufs-
stand muss jetzt geschlossen stehen wie 
eine Eins! Heute sind es KFO-Behandlun-
gen, morgen vielleicht schon chirurgische, 
parodontale oder endodontische Thera-
pien, die uns ohne Weiterbildung verbo-
ten werden!

Das Problem ist nicht nur eines der Kiefer-
orthopäden oder von Absolventen von 
Masterstudiengängen oder anderer kie-
ferorthopädisch tätiger Zahnärzte, es geht 

uns alle an – unabhängig von der aktuel-
len Betroffenheit. Es geht nicht um Parti-
kularinteressen, sondern darum, gemein-
sam den Anfängen drohender Spaltung 
der Zahnärzteschaft zu wehren!

Fatales Signal an den Nachwuchs

Und was für ein fatales Signal sendet 
der Gesetzgeber an den zahnärztlichen 
Nachwuchs: weniger Planungssicherheit, 
sinkende Attraktivität der Niederlassung. 
Gerade im ländlichen Raum, wo jede 
Praxis zählt, könnten sich junge Kollegin-
nen und Kollegen gegen eine eigene 
Praxis entscheiden und erfahrene früher 
ausscheiden.

Reformen sollen stabilisieren. Dieser Vor-
schlag jedoch gleicht keiner heilenden 
Therapie, sondern einem verletzenden 
Eingriff ohne Indikation – er ist sozusa-
gen schwere Körperverletzung im Amt.

Berufsstand muss stehen wie eine Eins!
Dr. Dr. Wohl zum Fachzahnarztvorbehalt: Brutaler Angriff auf die zahnärztliche Approbation

Im Gesetzentwurf des Beitragssatzstabilisierungsgesetzes versteckt sich ein besonders perfider Anschlag auf die Einheit 
unseres Berufsstandes: Kieferorthopädische Leistungen für gesetzlich Versicherte sollen künftig ausschließlich Fach-
zahnärzten für Kieferorthopädie vorbehalten sein. Ein faktisches Berufsverbot für viele Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
die seit Jahren und Jahrzehnten kieferorthopädisch tätig sind – mit existenziellen Folgen für ihre Praxen. 

Ein Kommentar von Dr. Dr. Frank Wohl, Präsident der BLZK

Bereits bei der Eröffnung des Fränkischen 
Zahnärztetages am 17. April – als der Gesetz-
entwurf noch druckfrisch war – warnte der 
BLZK-Präsident vor dem Eingriff in die kiefer-
orthopädische Versorgung. In einer Presse-
mitteilung der bayerischen Zahnärzte veran-
schaulichte er: „Wer so entscheidet, schafft 
regionale Versorgungslücken, zwingt Kin-
der auf jahrelange Wartelisten und schickt 
schließlich Familien auf Reisen durch meh-
rere Landkreise, nur um die Zahnspange 
ihres Kindes nachstellen zu lassen.“ Mit 
Blick auf das parlamentarische Verfahren 
hat Dr. Dr. Wohl mit vielen betroffenen Kol-
leginnen und Kollegen Gespräche geführt 
und gezielt Bundes- und Landtagsabgeord-
nete informiert und sensibilisiert.
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